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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §293b;

1. BAO § 293b heute

2. BAO § 293b gültig ab 01.01.2003 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 97/2002

3. BAO § 293b gültig von 30.12.1989 bis 31.12.2002 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 660/1989

Rechtssatz

Die Voraussetzungen des § 293b BAO sind nicht erfüllt, wenn die unrichtige Rechtsau:assung, auf der die

Abgabenerklärung beruht, von der Abgabenbehörde (bewusst) geteilt wird. Kausal für die Rechtswidrigkeit des

Bescheides ist in einem solchen Fall nicht der Inhalt der Abgabenerklärung, sondern die unrichtige Rechtsau:assung

der Abgabenbehörde (vgl. das Erkenntnis vom 22. April 1998, 93/13/0277, VwSlg 7273 F/1998).Die Voraussetzungen

des Paragraph 293 b, BAO sind nicht erfüllt, wenn die unrichtige Rechtsau:assung, auf der die Abgabenerklärung

beruht, von der Abgabenbehörde (bewusst) geteilt wird. Kausal für die Rechtswidrigkeit des Bescheides ist in einem

solchen Fall nicht der Inhalt der Abgabenerklärung, sondern die unrichtige Rechtsau:assung der Abgabenbehörde

vergleiche das Erkenntnis vom 22. April 1998, 93/13/0277, VwSlg 7273 F/1998).
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